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GERÄTE- UND SPEICHERMEDIENVERGÜTUNG
FÜR DAS JAHR 2025




Der Beirat setzt sich aus Vertretern der die Vergütungen einhebenden Verwertungsgesellschaften und der Nutzerorganisationen zusammen und wird bei der Erfüllung seiner Aufgaben von der Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften als Geschäftsstelle unterstützt. 
Von einer regelmäßigen, quartalsweisen Abhaltung der Sitzungen wurde abgegangen. Der Beirat wird nunmehr lediglich dann einberufen, wenn dies von einem Mitglied gewünscht wird.
Im Jahr 2025 hielt der Beirat für die Geräte- und Speichermedienvergütung zwei Sitzungen, nämlich am 3. März sowie am 16. Oktober, ab. 
Folgende Themen wurden erörtert:
1. Vorabfreistellungen
· Wenn Geräte / Medien rein gewerblich genutzt werden, findet nach EU-Recht die Ausnahme für die Privatvergütung keine Anwendung. In der Praxis ist es in Österreich jedoch so, dass der Importeur sich exkulpieren muss, was aus europarechtlicher Sicht fragwürdig sei. Anders sei dies jedoch in der Praxis nicht handhabbar, erst recht nicht im indirekten Vertrieb. Pro futuro wird angeregt, das Vorabfreistellungsformular für die Importeure von gewerblich genutzten Speichermedien „onlinefit“ zu machen und die derzeitige Regelung zu überarbeiten bzw. Lösungsansätze aus anderen Staaten zu übernehmen.
· Bzgl. der Unzulässigkeit der Einhebung beim Verkauf an gewerbliche Endkunden wird auf das OGH-Urteil im Amazon-Verfahren von 2017 verwiesen.
2. Wettbewerbsgleichheit / Level Playing Field (Stichwort TEMU, Shein)
· Das Thema ist für die Verwertungsgesellschaften und die Wirtschaft gleichermaßen akut. Derzeit ist Amazon hinsichtlich der letzten drei Jahre in Prüfung. Es sind mehrere Verfahren anhängig, besonders mit deutschen Unternehmen.
3. Audits
Es werden ca. 25-30 Prüfungen pro Jahr durchgeführt, wobei 1-2 lange dauern (oft aufgrund von Verzögerungen bei der Vorlage von Unterlagen) und 23 relativ kurz sind. Seitens der Nutzer wurde der Wunsch geäußert, den Umfang der geforderten Unterlagen auf das Notwendige zu beschränken. 
4. Auslegung des GV zu Festplatten
Das Thema „mehrere Festplatten in einem importierten PC“ soll noch besprochen werden.
5. Speichermedienvergütung bei Refurbished-Geräten
Bei mehreren laufenden Verfahren zu Refurbished-Geräten ist der Streitpunkt, ob beim gewerblichen Weiterverkauf gebrauchter, aufbereiteter Geräte aus dem Ausland SMV anfällt. Man einigte sich darauf, dass die SMV bei erstmaligem Inverkehrbringen von Refurbished-Geräten in Österreich sowie bei im Inland bereits vergüteten Geräten mit neu eingebauten Speichermedien anfällt. Strittig ist, ob bei schon in Österreich vergüteten Geräten beim erneuten gewerblichen Inverkehrbringen nochmals SMV zu zahlen sein soll. Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für eine generelle Zweitvergütung wurde nicht festgestellt.
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